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§ 88b StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Das Fahren mit Klein- und Minirollern mit elektrischem Antrieb (elektrisch betriebene Klein- und Miniroller) ist
auf Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gehsteige und
Gehwege, auf denen durch Verordnung der Behdrde das Fahren mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern
mit einer hochsten zuldssigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht
mehr als 25 km/h erlaubt wurde. Das Fahren ist ferner mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern mit einer
hoéchsten zulassigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25
km/h auf Fahrbahnen, auf denen das Radfahren erlaubt ist, zulassig.

2. (2)Bei der Benutzung von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern sind alle fir Radfahrer geltenden
Verhaltensvorschriften zu beachten; insbesondere gilt die Benttzungspflicht fiir Radfahranlagen (8 68 Abs. 1)
sinngemaR. Bei der Benlitzung von Radfahranlagen haben Rollerfahrer die gemaR § 8a vorgeschriebene
Fahrtrichtung einzuhalten.

3. (3)Benutzer von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern haben sich so zu verhalten, dass andere
Verkehrsteilnehmer weder gefahrdet noch behindert werden; insbesondere haben sie auf Gehsteigen und
Gehwegen Schrittgeschwindigkeit einzuhalten sowie die Geschwindigkeit in FuRgangerzonen, in Wohnstralzen
und in Begegnungszonen dem FulRgangerverkehr anzupassen.

4. (4)Kinder unter 12 Jahren dirfen auf Strallen mit 6ffentlichem Verkehr, au3er in WohnstraRen, nur unter Aufsicht
einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern fahren, wenn
sie nicht Inhaber eines Radfahrausweises gemaf? § 65 sind.

5. (5)Elektrisch betriebene Klein- und Miniroller sind mit einer wirksamen Bremsvorrichtung, mit Rickstrahlern oder
Ruckstrahlfolien, die nach vorne in weif3, nach hinten in rot und zur Seite in gelb wirken sowie bei Dunkelheit und
schlechter Sicht mit weil3em Licht nach vorne und rotem Rucklicht auszurUsten.

In Kraft seit 01.06.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/68
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/8a
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/65
file:///

	§ 88b StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


